
Planzeichenerklärung

9. Sonstige Planzeichen

Richtungssektor A

LPB V
LPB VI

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
M 1 - M7 (Maßnahmen gem TF 18 - 30)

Umgrenzung der Flächen, die unter den Maßgaben des
FStrG u. NStrG (siehe Hinweise) von der Bebauung
freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 2 BauNVO)

3. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Hauptversorungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr.  14 und Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

Straßenverkehrsfläche

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen,
unterirdisch (hier: Gasleitung)

Fläche für die Regelung des Wasserabflusses
hier: Rückhaltebecken

Flächen für die Landwirtschaft

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, zugunsten der Ver- und
Entsorgungsträger (SW und RW) sowie des
Unterhaltungspflichtigen des RRB (außerhalb des
Geltungsbereiches) (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

Grundflächenzahl GRZ
§ 19 BauNVO

0,8

Baumassenzahl BMZ
§ 21 BauNVO

10,0

Höhe der baulichen Anlage als max. Höhe in Metern
§ 18 BauNVO

OK 30 m

abweichende Bauweise
§ 22 Abs. 4 BauNVO

a

Anlagen der aufgeführten Abstandsklassen (hier: I - III)
gemäß Abstandsliste des Abstandserlasses NRW
2007 sind nicht zulässig. Vergl. TF 7

A I - III

Richtungssektoren für Zusatzkontingente gem.
DIN 45691:2006-12.A2 (vgl. auch textl.
Festsetzungen zum Lärmschutz)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Teilflächen für Emissionskontingente sowie
Zusatzkontingente
vergl. TF 13 und TF 14

S 1 - S 7

Zweckbestimmung: SW- Pumpwerk

4. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und
sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1
Nr. 12 und Abs. 14 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Landwirtschaftlicher Weg

Zweckbestimmung: Erdgasstation

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr.18 und Abs. 6 BauGB)

Zu fällender Baum

GFL 1

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, zugunsten des
Unterhaltungspflichtigen (verrohrtes Gewässer)GFL 2

GF  3

GF  4

Geh- und Fahrrecht, zugunsten der Unterhaltungspflichtigen
der Bahnstrecke und BAB A1

Geh- und Fahrrecht, zugunsten des Unterhaltungs-
pflichtigen der L 131

GFL 5
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, zugunsten der Gasunie
Deutschland

Industriegebiet mit Festsetzungen zur
Zulässigkeit von Anlagen, die einen
Bebtriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG
bilden (vgl. TF 9)

Zweckbestimmung: Löschwasserzisterne

Fläche für die Regelung des Wasserabflusses
hier: Havariebecken
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Gemarkung Elsdorf, Flur 6

Gemarkung Elsdorf, Flur 7

5,0

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“

Maßgeblicher

Außenlärmpegel

Lärmpegelbereich

resultierendes Bauschalldämm-Maß R'w, res

Aufenthaltsräume in
Wohnungen etc.

Büroräume etc.

[dB(A)] - [dB(A)] [dB(A)]

              ≤ 55 I 30 -

56 bis 60 II 30 30

61 bis 65 III 35 30

66 bis 70 IV 40 35

71 bis 75 V 45 40

76 bis 80 VI 50 45

> 80 VII -* 50
* Die Anforderungen sind auf Grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.
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Bebauungsplan Nr.14
"Gewerbe und Logistikpark Elsdorf, Teil I"

Samtgemeinde Zeven
Gemeinde Elsdorf

Satzungsbeschluss

mit örtlicher Bauvorschrift  gemäß § 84 NBauO

Übersicht:
Teilflächen für Emissionskontingente sowie Richtungssektoren für
Zusatzkontingente gemäß DIN 45691:2006-12 A2 Maßnahmenplan 1 Maßnahmenplan 2

Maßstab 1: 20.000

B-Plan Nr. 14

Quelle: AMT Ingenieurgesellschaft mbH, Schalltechnisches Gutachten zum B-Plan Nr. 14
"Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf, Teil 1", 28.01.2015

Verfahrensvermerke

Präambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der
Niedersächsischen Bauordnung und des § 58 (2) Nr. 2 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes - jeweils in der zuletzt geltenden Fassung - hat  der Rat der
Gemeinde Elsdorf diesen Bebauungsplan - bestehend aus der Planzeichnung und den
nebenstehenden textlichen Festsetzungen - einschließlich der örtlichen Bauvorschriften - als Satzung
beschlossen.

Elsdorf                                                                          ________________________
                             Gemeindedirektor

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Elsdorf hat in seiner Sitzung am 14.11.2012 die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf, Teil I“ beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 14.12.2012 in der Zevener Zeitung
ortsüblich bekannt gemacht.

Elsdorf,                                                                             ________________________
                             Gemeindedirektor

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
                             Maßstab 1:1000

         Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
         Vermessungs- und Katasterverwaltung,

                             © 2013

               Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen, Regionaldirektion Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom
30.09.2013). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist einwandfrei
möglich.

Die Planunterlage wurde gefertigt von:

Katasteramt Bremervörde

Bremervörde,                         ________________________
                                                                                                                                   Unterschrift

Planverfasserin

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf, Teil I“ wurde
ausgearbeitet von:
Niedersächsische Landgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Verden
Lindhooper Strasse 59
27283 Verden

Verden,                                                ________________________
                                                                                                                                   Planverfasserin

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Elsdorf hat in seiner Sitzung am 18.02.2015 dem Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf, Teil I“ sowie der Begründung
zugestimmt und seine Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.02.2015 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 09.03.2015 bis 13.04.2015 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
öffentlich ausgelegen.

Elsdorf,                                                                                  ________________________
                            Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Elsdorf hat den Bebauungsplan Nr. 14 „Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf,
Teil I“ nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ……………..
als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begründung beschlossen.

Elsdorf,                                                                                  ________________________
                             Gemeindedirektor

Bekanntmachung / Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr.14 „Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf, Teil I“ ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am …………….. im ………………………. ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am …………………… in Kraft getreten.

Elsdorf,                                                       ________________________
                             Gemeindedirektor

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend
gemacht worden.

Elsdorf,                                                                                  ________________________
                             Gemeindedirektor

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Elsdorf,  ________________________
                             Gemeindedirektor


